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Kleinfahrzeuge bis 7 m Länge mit einer
Höchstgeschwindigkeit v. max. 7 Knoten

          Lichterführung

Die Darstellungen auf diesen Seiten zur vorschriftsmäßigen
Lichterführung basieren auf den Internationalen Kollisions-
verhütungsregeln von 1972 (IMO).
(Darstellungen und Angaben ohne Gewähr.)

Maschinenfahrzeuge bis 20 m Länge

Maschinenfahrzeuge bis 12 m Länge, wenn von der Bauart Topp- und
Hecklaterne nicht geführt werden können

Motorfahrzeuge bis 50 m LängeMotorfahrzeuge von 12 m bis 20 m Länge

manövrierbehinderte Segel- oder
Maschinenfahrzeuge über 12 m Länge

manövrierunfähige Segel- oder
Maschinenfahrzeuge über 12 m Länge

Segelfahrzeuge bis 20 m Länge unter Segel

unter 50 m Länge vor Anker

Motor- und Segelfahrzeuge vor Anker, auf Grund und an der Pier

ab 12 m Länge auf Grund unter 50 m Länge an der Pier

         Segelfahrzeuge unter Segel
       Rot über Grün freiwllig
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Lotsenfahrzeug im Einsatz

Bagger- und Unterwass

  man

tiefgangbehinderte Fahrzeuge F

   in Fahrt   
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< 50 m

ACHTUNG
Glühlampen für Navigations-
laternen
Die in Navigationslaternen verwen-
deten Glühlampen sind Teil der
Zulassung.
Reserveglühlampen müssen eben-
falls zugelassen sein. Im Versiche-
rungsfall riskieren Sie den Verlust
Ihrer Versicherungsdeckung wenn
sich herausstellt, daß Ihre Ausrü-
stung nicht den Vorschriften ent-
sprach.
Wir empfehlen im Interesse Ihrer
Sicherheit nur zugelassenes Ma-
terial zu verwenden.

Motorfahrzeug bis 20 m Länge

erarbeiten

övrierunfähig

Fahrzeuge über 50 m Länge (Fahrzeuge unter 50 m Länge benötigen nur 1 Topp- und 1 Ankerlaterne)

Mamanövrierbehindert   vor Anker                                                      auf Grund   

Polizeifahrzeug im Einsatz

   Fahrt durchs Wasser

Fischereifahrzeug im Einsatz

  ohne Fahrt durchs Wasser

schwimmendes ZubehörSchlepp- und Schubverbände in Fahrt

ahrzeuge beim Minensuchen
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